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In dem Verwaltungsverfahren 

wegen: Antrags auf Freistellung von der Regulierung der Nord Stream 2; 

hier: Beiladungsantrag der Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A und der PGNiG 

Supply & Trading GmbH 

der Nord Stream 2 AG, Baarerstraße 52, 6300 Zug (Schweiz), vertreten durch die Geschäftsfüh-

rung, 

Antragstellerin zu 1), 

- Verfahrensbevollmächtigte: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Rechtsanwalt Dr. Ulrich 

Scholz, Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf – 

und der Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A (PGNiG s.A.), ul. M. Kasprazka 25, 01-

224 Warschau, Polen, vertreten durch den Vorstand, 

Beiladungspetentin zu 1), 

und der PGNiG Supply & Trading GmbH, Arnulfstraße 19, 80335 München, vertreten durch die 

Geschäftsführung, 

Beiladungspetentin zu 2), 

- Verfahrensbevollmächtigte der Beiladungspetentin zu 1) und zu 2): Becker Büttner Held, 

Rechtsanwälte Dr. Olaf Däuper und Johannes Nohl, Magazinstraße 15-16, 10179 Berlin – 
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hat die Beschlusskammer 7 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 

und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Jochen 

Homann, 

durch ihre Vorsitzende Barbie Kornelia Haller, 
ihre Beisitzerin Dr. Antje Peters 
und ihren Beisitzer Dr. Werner Schaller 

am 17.03.2020 beschlossen: 

Die Beiladungspetentinnen zu 1) und zu 2) werden beigeladen. 
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Gründe  

I.  

Das  vorliegende  Verfahren betrifft  die Beiladung  der  Beiladungspetentinnen zu 1)  und  zu  2)  zu  

einem  Antragsverfahren  auf  Freistellung  von  der  Regulierung  für  die  Nord  Stream  2 nach §  28b  

EnWG.  

(1)  Die Beschlusskammer  hat  auf  Antrag  der  Antragstellerin vom  10.01.2020  ein  Verfahren  auf  

Befreiung  von  der  Anwendung  der  §§  8  bis 10e  sowie der  §§  20  bis  28  EnWG  für  die  Nord Stream  

2 gemäß  §  28b  EnWG  eröffnet  (Az  BK7-20-004).   Mit  dem  Antrag  begehrt  die  Antragstellerin die  

Befreiung  von besonderen Entflechtungsvorgaben  sowie  von Regelungen  über  den Netzzugang.  

Die Antragstellerin hat  ihren  Sitz  in  Zug  (Schweiz),die  Unternehmensanteile  der  Antragstellerin  

werden  von der  PJSC  Gazprom g ehalten.   

(2)  Die  Beiladungspetentin zu  1)  ist  das größte Gasversorgungsunternehmen in  Polen.  Der  Un-

ternehmenszweck  umfasst  insbesondere  die  Belieferung  von  in  Polen  ansässigen  Kunden  mit  

Erdgas sowie  den  Import  der  dafür  notwendigen  Gasmengen.  Außerdem i st si e  über  eine  Beteili-

gung  an  der  EuRoPol  GAZ SA  mittelbar  an  der  Betreibergesellschaft  der  JAMAL-Pipeline  beteiligt.  

Die Beiladungspetentin  zu  2)  ist  eine 100  %ige Tochtergesellschaft  der  Beiladungspetentin zu  1)  

deren  Hauptgeschäftszweck  es  ist,  Erdgas auf  dem  deutschen  Markt  zu  beschaffen  und  nach  

Polen  zu  exportieren,  um  dieses  der  Beiladungspetentin  zu  1)  zu  übergeben,  damit  diese  die Ver-

sorgung  der  in Polen  ansässigen  Kunden  mit  Erdgas  sicherstellen  kann.  

(3)  Mit  gemeinsamem  Schreiben vom  19.02.2020 haben  sich  die Beiladungspetentinnen  zu 1)   

und  zu  2)  an  die  Beschlusskammer  gewandt.  Zur  Vervollständigung  ihres  Antrags haben  sie  mit   

E-Mails vom  25.02.2020,  je  ein  ökonomisches und  ein  rechtswissenschaftliches  Gutachten  zu den   

von  ihnen  befürchteten  Folgen  einer  Freistellung  der  Nord Stream  2  von  der  Regulierung  einge-

reicht.    

Die Beiladungspetentinnen  zu  1)  und  zu 2)  beantragen,   

sie zu  dem  Verwaltungsverfahren  mit  dem  Aktenzeichen BK7-20-004  beizuladen.  

Sie  sind  der  Ansicht,  durch eine  verfahrensabschließende  Freistellungsentscheidung  erheblich in  

ihren  Interessen  berührt  zu  werden.  Betroffen  seien Interessen  im  Zusammenhang mit  dem  Wett-

bewerb  und der  Versorgungssicherheit.  Eine  Freistellung  von  der  Regulierung  würde  zu einer  

Stärkung  der  Marktposition  der  Gazprom-Gruppe  führen.  So  würde  sich  eine Freistellung  etwa  im  

Hinblick  auf  Netzentgelte  wettbewerblich nachteilig  auswirken.  Für  die  Gazprom-Gruppe  würde  

die  Möglichkeit  geschaffen,  die  Gasmengen  auf  dem  europäischen  Markt  in ihrem  Interesse  zu  

steuern,  dadurch  könnte  die  Versorgungssicherheit  nachteilig  beeinträchtigt  werden.  Außerdem  

könnte  die  Gazprom-Gruppe,  durch  eine  ihr  dann  mögliche  Beeinflussung  der  Großhandelspreise 



 

(4)  Wegen  der  weiteren Einzelheiten  wird auf  den  Inhalt d er  Akten  Bezug  genommen.   

und  durch die  Umleitung  von  physischen  Gasflüssen von  der  Jamal  auf  die  Nord  Stream  2,  ins-

gesamt  die  Aufgabe  der  Beiladungspetentin zu  1),  die  Versorgungssicherheit  in  Polen  zu  gewähr-

leisten,  sowie  die  Rolle  der  Beiladungspetentin  zu  2)  als  Gashändlerin  und  Gasexporteurin von  

auf  dem  deutschen  Markt  erworbenen Gas  nach  Polen,  negativ  beeinträchtigen.   

            

          

        

II.  

(1)  Die Beiladungspetentinnen zu 1)  und  zu  2)  waren  nicht  notwendig beizuladen.  

(a)  Nach §  66  Abs.  2 Nr.  3 EnWG  können Personen  und  Personenvereinigungen  auf  Antrag  zu  

einem  bei  der  Regulierungsbehörde  anhängigen  Verfahren  beigeladen  werden.  Unterschieden  

wird entsprechend §  13  Abs.  2  VwVfG  zwischen  notwendiger  und  einfacher  Beiladung:  Notwendig  

ist  die  Beiladung  auf  Antrag,  wenn  die verfahrensabschließende  Entscheidung  unmittelbar  rechts-

gestaltend  gegenüber  dem  Dritten  wirken  kann,  also möglichweise eine  Verpflichtung  begründet,  

ändert  oder  aufhebt  (§ 13  Abs.  2  S.  2  VwVfG;  OLG  Düsseldorf,  Beschluss  vom  06.07.2006,  

Az.  VI-3  Kart  144-149/06  (V)).  Eine  unmittelbare  Wirkung  kann auch  darauf  beruhen,  dass  den  

Adressaten  einer  Entscheidung  kein  Umsetzungsspielraum  verbleibt  und  hieraus Wirkungen  für  

Dritte  entstehen.  

Im  Falle  der  unmittelbar  rechtsgestaltenden  Wirkung  ist  die  für  jede  Beiladung erforderliche er-

hebliche  Interessensberührung  anzunehmen  (Theobald/Werk,  in:  Danner/Theobald,  Energie-

recht,  § 66  EnWG  Rn.  42  (EL  83)).  Die Regulierungsbehörde  verfügt  nach teilweise vertretener  

Ansicht  über  kein  Ermessen,  nach  anderer  Ansicht  ist  dieses  auf  Null  reduziert  (Elspas/Heinichen,  

in:  Elspas/Graßmann/Rasbach  (Hrsg.),  1.  Aufl.  2018,  EnWG,  §  66  Rn.  24;  OLG  Düsseldorf,  Be-

schl.  v.  23.09.2009,  Az.:  VI-3 Kart  25/08  (V)).  

(b)  Diese  Voraussetzungen  liegen  im  Falle  der  Beiladungspetentinnen zu 1)  und  zu 2)  nicht  vor.   

Für  die  Beiladungspetentin  zu 2),  als Exporteurin  von  auf  dem  deutschen  Markt  erworbenen  

Gases,  hat  der  Umstand,  ob  die  Nord  Stream  2  von  der  Regulierung  ausgenommen  wird  oder  

nicht,  keine  rechtsgestaltende  Wirkung.  Gleiches gilt  für  die  Beiladungspetentin zu  1),  die  das von  

der  Beiladungspetentin  zu 2)  exportierte  Gas  erst  von dieser  übernimmt  und  deshalb  keine  

rechtsgestaltende  Wirkung  geltend machen  kann.  

(2)  Die  Beiladungspetentinnen zu  1)  und  zu 2)  konnten  hingegen  durch  einfache  Beiladung zu  

dem  Verfahren hinzugezogen  werden.  Die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  liegen  vor  und  es  

sprechen  keine  verfahrensökonomischenen  Gründe gegen  eine  Hinzuziehung.  

4  

Dem Beiladungsantrag der Beiladungspetentinnen zu 1) und zu 2) wird stattgegeben. Während 

die Voraussetzungen einer notwendigen Beiladung nicht vorliegen, hält die Beschlusskammer 

eine einfache Beiladung im Rahmen ihres Ermessens für angezeigt. 
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(a)  Die Beiladungspetentinnen sind  erheblich  in  ihren Interessen berührt.  

(aa)  Gemäß  §  66  Abs.  2  Nr.  3 EnWG  können Dritte als  einfache Beigeladene  zu einem  Verfahren  

hinzugezogen  werden,  sofern  ein in  Betracht  kommender  Verfahrensausgang  zumindest  mittel-

bare Auswirkungen  auf  sie  haben  kann  (OLG  Düsseldorf,  Beschl.  v.  07.04.2006,  Az.:  VI-3  Kart  

161/06  (V)).  Dies setzt  die  Möglichkeit  einer  erheblichen  Interessensberührung  voraus.  Der  Begriff  

des Interesses ist  weit  auszulegen  und erfasst  daher  nicht  nur  ein  rechtliches,  sondern  auch ein  

wirtschaftliches Interesse am  Verfahrensausgang  (OLG  Düsseldorf,  Beschl.  v.  23.09.2009  - VI-3  

Kart  25/08  (V)).  Erheblichkeit  ist  anzunehmen,  wenn  die Interessen  nicht  nur  entfernt  oder  gering-

fügig  berührt  werden.  Es  ist  auf  die  spezifischen  Zielsetzungen  des Energiewirtschaftsgesetzes  

abzustellen,  das  heißt  insbesondere  auf  die  in  §  1 EnWG  genannte  preisgünstige  und  effiziente  

leitungsgebundene  Versorgung  der  Allgemeinheit  mit  Gas.   

(bb)  Gemessen  hieran  sind  die  Beiladungspetentinnen  erheblich  in  ihren  Interessen  berührt.  Für  

die  Beiladungspetentin  zu  2)  als  Gashändlerin  und  Gasexporteurin  vom  deutschen  Markt  nach 

Polen  und  die  Beiladungspetenin  zu  1)  als mittelbare Eigentümerin der  Jamal-Pipeline  Transport-

kundin,  besteht ei n  wirtschaftliches  Interesse an  den  Bedingungen, u nter  denen die  Nord  Stream  

2 betrieben  und  das  über  sie  transportierte  Gas  angeboten  werden  kann,  ob  die  Nord  Stream  2  

mithin  bestimmten  Regulierungsvorgaben  unterliegt  oder  nicht.     

(b)  Im  Rahmen  des  Ermessens sprachen  keine  verfahrensökonomischen  Erwägungen  gegen  die  

einfache  Beiladung.  

(aa)  Gemäß  §  66  Abs.  2  Nr. 3   EnWG  i.V.m.  §  13  Abs.  2  S.  1  VwVfG  steht  die  einfache  Beiladung  

im  Ermessen  der  Regulierungsbehörde.  Von  diesem  Ermessen  hat  sie  pflichtgemäß  Gebrauch  zu  

machen.  Zweck  der  Beiladung  ist  zunächst  die  Sachverhaltsaufklärung  und Aufbereitung  des  

Streitstoffes,  darüber  hinaus der  Schutz  von Rechten  und  Interessen (vgl.  BGH,  Beschl.  v.  

07.11.2006  –  KVR  37/05;  Turiaux,  in:  Kment,  EnWG  § 66  Rn.  12  und 17).  Bei  der  Entscheidung  

sind  demnach die Interessen  der  Behörde  an  einem  geordneten und  zügigen  Verfahren  und  an  

umfassender  Sachaufklärung  zu  berücksichtigen,  darüber  hinaus  auch  jene  des Beiladungspe-

tenten  sowie die anderer  Verfahrensbeteiligter.  Relevant  ist  jeweils auch das Maß  der  Betroffen-

heit.  Soweit  die  Beiladungspetentinnen  in  ihrem  Antrag  vorliegend  von einer  Ermessenreduzie-

rung  auf  Null  ausgehen,  vermag  der  diesbezügliche  Vortrag  nicht  zu  überzeugen.  Es ist  nicht  zu  

erkennen,  dass  hier  Umstände vorliegen,  wonach nur  eine  einzige Entscheidung  getroffen  werden  

könnte.  Vielmehr  sind  im  Rahmen  des  bestehenden  Ermessens für  die  Entscheidung  die  vorge-

nannten  Aspekte  zu  wägen.    

(bb)  Nach  Abwägung  dieser  Aspekte konnte  dem  Antrag  entsprochen  werden.  

Die Regulierungsvorgaben  unter  denen  die  auf  dem  deutschen  Markt  angebotenen Gasmengen  

importiert  werden  können,  sind von  erheblicher  Bedeutung  für  die wirtschaftlichen  Interessen  der  
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Transportkunden und konkurrierenden Betreiber von Gasinfrastrukturen. Für die Ermessensent-

scheidung ist auch zu berücksichtigen, inweiweit die Beiladungspetentinnen zu 1) und zu 2) einen 

verfahrensfördernden Beitrag leisten wollen und können. Nach Ansicht der Beschlusskammer 

sind die Beiladungspetentinnen als etablierte Marktteilnehmer auf dem europäischen Gasbinnen-

markt hierzu willens und in der Lage, sie führen insoweit aus, aufgrund ihrer fachlichen Expertise 

schnell und umfassend zur Sachverhaltsaufklärung beitragen zu können. Zugleich hat die Be-

schlusskammer das Ziel, das Verfahren zur Entscheidung über die Erteilung einer Freistellung 

von der Regulierung gemäß § 28b EnWG innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist, bis zum 

24. Mai 2020, abzuschließen. Unter Berücksichtigung des aktuellen Verfahrensstandes erwartet 

die Beschlusskammer indes nicht, dass eine Hinzuziehung der Beiladungspetentinnen dem recht-

zeitigen Verfahrensabschluss entgegenstehen wird. Die Beschlusskammer hat daher das ihr zu-

stehende Ermessen dahingehend ausgeübt, die Beiladungspetentinnen zu dem Verfahren hinzu-

ziehen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzu-

reichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düssel-

dorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Monat. 

Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzen-

den des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die Erklä-

rung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt 

wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthal-

ten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Barbie Kornelia Haller Dr. Antje Peters Dr. Werner Schaller 

Vorsitzende Beisitzerin Beisitzer 
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